
 

Stand: 05/2026 
 

Sonstige Rechte und Pflichten der Lieferanten 

Der Lieferant ist verpflichtet, alle einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, Normen und Richtlinien, 

insbesondere auch im jeweiligen Bestimmungsland, hinsichtlich der Lieferungen einzuhalten, 

insbesondere beispielsweise auch die einschlägigen Umweltschutz-, Gefahrstoff-, Gefahrgut-, 

Brandschutz- und Unfallverhütungsvorschriften. Darüber hinaus sind für den Lieferanten alle 

einschlägigen nationalen und internationalen Vorschriften bezüglich deklarationspflichtiger Stoffe 

bindend und von ihm einzuhalten, wie zum Beispiel REACH, RoHS. 

 

Konfliktmineralien;  

Verordnung (EU) 2017/821 und Sektion 1502 des US-amerikanischen Dodd-Frank Act  

Der Lieferant verpflichtet sich, den Liefergegenstand in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2017/821 vom 17.05.2017 „zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und 

Gold aus Konflikt- und Risiko gebieten“ und der Sektion 1502 des US-amerikanischen Dodd-Frank Act 

zu liefern. Der Lieferant verpflichtet sich darüber hinaus, die Verwendung der sog. „Conflict Minerals“ 

(Zinn, Gold, Tantal, Wolfram) in seiner Lieferkette zu identifizieren und durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass der Liefergegen stand keine Conflict Minerals gemäß der Verordnung (EU) 

2017/821 vom 17.05.2017 und der Sektion 1502 des US-amerikanischen Dodd-Frank Act enthält. Bei 

einer Verletzung der vorbenannten Verordnungen, Verordnung (EU) 2017/821 vom 17.05.2017 und 

Sektion 1502 des US-amerikanischen Dodd Frank Acts, wird der Lieferant uns von allen daraus 

resultierenden Schäden und Ansprüchen Dritter freistellen und schad- und klaglos halten.  

 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung)  

Der Lieferant steht dafür ein, dass seine Lieferungen den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 (REACH-Verordnung) zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe entsprechen. Die in den Produkten des Lieferanten enthaltenen Stoffe sind, soweit 

unter den Bestimmungen der REACH-Verordnung erforderlich, vorregistriert bzw. nach Ablauf der 

Übergangsfristen registriert, sofern der jeweilige Stoff nicht von der Registrierung ausgenommen ist. 

Der Lieferant stellt entsprechend der Bestimmungen der REACH Verordnung Sicherheitsdatenblätter 

bzw. die gemäß Art. 32 und Art. 33 der REACH-Verordnung erforderlichen Informationen uns 

umgehend und unaufgefordert zur Verfügung. Den Maßgaben der Anhänge XIV und XVII der REACH 

Verordnung ist Rechnung zu tragen. Für den Fall, dass der Lieferant gegen eine der vorgenannten 

Verpflichtungen verstößt, sind wir zu jeder Zeit berechtigt, die entsprechende Bestellung unverzüglich 

zu stornieren und die Annahme der entsprechenden Lieferung zu verweigern, ohne dass uns dadurch 

Kosten entstehen. Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten. Der 

Lieferant stellt uns für den Fall von Verstößen gegen eine der vorgenannten Verpflichtungen 

ausdrücklich von etwaigen, uns gegenüber geltend gemachten Drittansprüchen, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, frei und hält uns insoweit schad- und klaglos.  

Einhaltung weiterer umweltrechtlicher Vorschriften  

Der Lieferant hat in eigener Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm zu liefernden 

Produkte oder Teile davon uneingeschränkt den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II) in 

der jeweils aktuellen Fassung, sowie Richtlinie (EU) 2015/863 vom 31.03.2015 (RoHS III) und 

sämtlichen Folgeständen sowie den in Umsetzung dieser Richtlinie innerhalb der Europäischen Union 
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erlassenen nationalen Vorschriften (ElektroStoffV) entsprechen und für RoHS konforme 

Fertigungsprozesse geeignet sind. Der Lieferant wird uns über den frühestmöglichen Zeitpunkt einer 

Lieferbarkeit RoHS-konformer Vertragsprodukte rechtzeitig in Kenntnis setzen. Soweit 

Vertragsprodukte nicht nachweislich RoHS-konform geliefert werden können, behalten wir uns einen 

für uns kosten freien Rücktritt vom jeweiligen Rahmen- bzw. Einzelauftrag vor. Weiterhin ist der 

Lieferant verpflichtet, die Maßgaben der weiteren umweltrechtlich relevanten Rahmenbedingungen 

innerhalb der Europäischen Union zu erfüllen, ebenso wie das in Deutschland geltende Umweltrecht 

Dies gilt insbesondere, aber nicht ab schließend hierauf beschränkt, für eine Konformität der von ihm 

gelieferten Produkte mit der ChemVerbotsV, dem BattG, der VerpackV, sowie der europäischen 

Ozonverordnung EG Nr. 1005/2009), GHS-Verordnung (EG Nr. 1272/2008) und der POP-Verordnung 

(EG Nr. 850/2004) in den jeweils geltenden Fassungen. Für den Fall, dass der Lieferant gegen eine der 

vorgenannten Verpflichtungen verstößt, sind wir zu jeder Zeit berechtigt, die entsprechende 

Bestellung unverzüglich zu stornieren und die Annahme der entsprechenden Lieferung zu verweigern, 

ohne dass uns dadurch Kosten entstehen. Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben 

ausdrücklich vorbehalten. Der Lieferant stellt uns für den Fall von Verstößen gegen eine der 

vorgenannten Verpflichtungen ausdrücklich von etwaigen, uns gegenüber geltend gemachten 

Drittansprüchen, gleich aus welchem Rechtsgrund, frei und hält uns insoweit schad- und klaglos. 

 


